
in der Alternative der körperlichen Mißhandlung er
fordert ein rohes und brutales Vorgehen, durch das eine 
erhebliche Störung des körperlichen Wohlbefindens des 
Opfers hervorgerufen wird. Schläge auf den Kopf und 
ins Gesicht, die einen starken Druckschmerz (z. B. am 
Jochbein oder am Nasenbein) zur Folge haben, stellen 
sich als eine solche körperliche Mißhandlung i. S. 
des § 115 StGB dar.
OG, Urt. vom 6. Juli 1971 - 3 Zst 14/71.

Der Angeklagte lernte die Zeugin in einer Nachtbar 
kennen und tanzte wiederholt mit ihr. Nach Mitter
nacht begleitete er sie nach Hause. Dabei küßte er sie 
mehrmals, zum Teil ohne ihr Einverständnis. Vor ih
rem Haus verabschiedete sich die Zeugin. Als sie den 
Hausflur betreten hatte, schlüpfte der Angeklagte hin
ter ihr ins Haus, umarmte und küßte sie und begann 
ihren Rock hochzuziehen. Den Kuß betrachtete die 
Zeugin noch als Abschied, wehrte sich aber sofort ge
gen die Manipulationen an ihrer Kleidung und ver
suchte, sich aus der Umklammerung zu befreien und 
den Angeklagten wegzustoßen. Das gelang ihr nicht; 
der Angeklagte riß ihr vielmehr die Strumpfhose und 
die Schlüpfer bis zu den Knien herab und griff ihr an 
das unbedeckte Geschlechtsteil. Die Zeugin bezeichnete 
daraufhin den Angeklagten als „Schwein“. Bei dem 
Widerstand gegen diese Handlungen kam sie zu Fall. 
Da der Angeklagte sie dabei nicht losließ, fiel er eben
falls zu Boden und fügte der Zeugin Schmerzen im 
Leib zu. Als sie sich aufrichten wollte, verhinderte 
dies der Angeklagte, klemmte sein Knie zwischen ihre 
Schenkel und faßte ihr erneut an das Geschlechtsteil. 
Die Hilferufe der Zeugin unterband der Angeklagte 
durch Zuhalten ihres Mundes. Dabei biß die Zeugin 
den Angeklagten in die Hand, der daraufhin aufstand 
und ihr nach den Worten „erst machst Du mich ver
rückt, und dann...“ mehrmals mit der Hand ins Ge
sicht und mit der Faust auf den Kopf schlug. Danach 
verließ er fluchtartig das Haus. Die Zeugin hatte Blut
ergüsse im Steißbeinbereich und am rechten Sprung
gelenk sowie Schwellungen mit starken Druckschmer
zen am Jochbein und am Nasenbein.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten wegen versuchter Vergewal
tigung in Tateinheit mit Nötigung zu sexuellen Hand
lungen und vorsätzlicher Körperverletzung.
Auf die Berufung des Angeklagten hob das Bezirks
gericht das Urteil des Kreisgerichts im Schuld- und 
Strafausspruch auf. Es verneinte auf der Grundlage 
der erhobenen Beweise das Vorliegen einer vom Ange
klagten begangenen versuchten Vergewaltigung 
(§§ 121, 21 Abs. 3 StGB) sowie einer vorsätzlichen Kör
perverletzung (§ 115 StGB) und wies deshalb die 
Sache an das Kreisgericht mit der Weisung zurück, den 
Angeklagten wegen Nötigung zu sexuellen Handlungen 
und Beleidigung (Vergehen nach den §§ 122, 137, 139 
Abs. 2 StGB) zu verurteilen.
Gegen dieses Urteil des Bezirksgerichts richtet sich 
der zuungunsten des Angeklagten gestellte Kassations
antrag des Präsidenten des Obersten Gerichts. Der An
trag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Bezirksgericht hebt in seiner Entscheidung her
vor, daß hinsichtlich des objektiven Geschehensablaufs 
zwischen den Einlassungen des Angeklagten und den 
Aussagen der Zeugin keine Widersprüche bestünden. 
Wohl aber stimme die subjektive Bewertung der 
Handlungsweise des Angeklagten durch die Geschä
digte nicht mit dessen „angegebener Zielstellung sei
ner Handlung“ überein, so daß die Einschätzung der 
Zeugin nicht als Beweisgrundlage dienen könne. Wenn 
dem insoweit auch hinsichtlich einiger im kreisgericht
lichen Urteil enthaltenen Feststellungen beizupflichten 
ist, so kann indes den hieraus gezogenen weiteren Fol
gerungen nicht zugestimmt werden, daß die Würdi
gung der einzelnen Aussagen auf ihren Wahrheitsge
halt „nach den Grundsätzen der Beweisregeln vorzu

nehmen“ sei und daß „unter Beachtung der gesamten 
Tatsituation“ für die Annahme des Angeklagten, die 
Zeugin würde beim ersten Berühren ihres Geschlechts
teils zur freiwilligen Gewährung des Geschlechtsver
kehrs bereit sein, „die Lebenserfahrung spreche“. Mit 
diesen Aussagen hat das Bezirksgericht selbst in er
heblichem Maße die Prinzipien der Wahrheitserfor
schung im sozialistischen Strafprozeß verletzt, nicht 
nur, weil unklar bleibt, was unter „Beweisregeln“ ver
standen werden soll, sondern vor allem, weil es ein
deutig festgestellte objektive Fakten ignoriert, nicht 
in ihrem allseitigen Zusammenhang bewertet und so 
im Ergebnis statt dessen mit der „Lebenserfahrung“ 
argumentiert. Wie einseitig das Bezirksgericht hierbei 
in erster Linie den Angaben des Angeklagten zu folgen 
bereit ist, zeigt sich z. B. darin, daß dieser noch in 
der Hauptverhandlung vor dem Kreisgericht einge
räumt hatte „Die Zeitperiode, als ich am Boden lag, 
dauerte länger, als die, wo wir standen“, während er 
in der Rechtsmittelverhandlung demgegenüber das 
völlige Gegenteil behauptete, ohne daß erkennbar wird, 
inwieweit sich das Bezirksgericht mit diesem bedeut
samen Widerspruch auseinandergesetzt hat.
Wenn es demnach auch zutreffend war, das Kreisge
richt wegen seiner Beweiswürdigung insoweit zu rü
gen, als es die unterschiedliche Darstellung des An
geklagten und der Zeugin nicht einer zusammenhän
genden Betrachtung unterzogen hat, so war es anderer
seits jedoch ebensowenig gerechtfertigt, nur einseitig 
den Angaben des Angeklagten zu folgen und dessen 
Einlassungen von den auch nach Auffassung des Be
zirksgerichts zweifelsfrei festgestellten objektiven Tat
umständen zu abstrahieren. Hierin liegt die eigentliche 
an der Arbeitsweise des Bezirksgerichts zu übende 
Kritik. Es hat das Tatgeschehen, wie es sich im ein
zelnen objektiviert hat und festgestellt worden ist, 
nicht nach den ethischen Prinzipien und politisch-mo
ralischen Maßstäben der Arbeiterklasse über das Zu
sammenleben von Mann und Frau in der sozialistischen 
Gesellschaft beurteilt. Damit aber läßt das Urteil des 
Bezirksgerichts den erforderlichen Schutz unserer 
Frauen und Mädchen gegen Handlungen, die eine 
schwere Mißachtung ihrer Persönlichkeit und Würde 
und ihrer Rechte auf freie Wahl eines Partners in der 
sozialistischen Gesellschaft darstellen, vermissen und 
räumt dem Mann in der Sexualsphäre eine bevorzugte 
Stellung gegenüber der Frau ein.
Das ergibt sich im einzelnen aus folgendem:
Nach Auffassung des Bezirksgerichts habe der Ange
klagte zwar mit der Zeugin geschlechtlich verkehren, 
jedoch habe er dieses Ziel nicht mit Gewaltanwendung 
erreichen wollen. Insoweit könnten ihm seine Einlas
sungen, er habe das anfängliche Sträuben der Zeugin 
im Hausflur nur als bloßes Zieren angesehen, nicht 
widerlegt werden, zumal infolge des vorangegangenen 
Zusammenseins und ihrer Bereitschaft, sich von ihm 
nach Hause bringen und küssen zu lassen, seine aus 
der Lebenserfahrung abzuleitende Annahme nicht un
berechtigt gewesen sei, daß sich die Zeugin nach an
fänglichem Sträuben doch freiwillig zur Gewährung 
des Geschlechtsverkehrs bereitfinden würde. Gegen 
eine Vergewaltigungsabsicht spreche aber weiter auch 
die Tatsache, daß der Angeklagte dann, als er mit der 
Zeugin hingefallen war und nun zweifelsfrei hier einen 
energischen Widerstand feststellen mußte, nicht weiter 
in sexueller Hinsicht auf sie eingedrungen sei, sondern 
sofort von ihr abgelassen und ihr nur aus Verärgerung 
hierüber dann noch zweimal mit der Hand ins Gesicht 
geschlagen habe.
Dem stehen folgende Tatsachen entgegen:
1. Der Umstand, daß die Zeugin den Angeklagten zu
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